
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2024/3/26 23Rs63/23w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.2024

Norm

ZPO §41

RAT §22

RAT TP1

1. ZPO § 41 heute

2. ZPO § 41 gültig ab 01.03.1919 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 95/1919

Rechtssatz

Die erstmalige Anzeige eines Vertretungsverhältnisses samt Antrag auf elektronische Akteneinsicht einer bis dahin

nicht quali;ziert vertretenen Partei ist in der Regel nach TP 1 RATG ersatzfähig, sofern keine Verp=ichtung zur

Verbindung mit einem anderen Schriftsatz bestand.
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